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Amtliche Bekanntmachung der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern  

Bereitgestellt unter www.aek-mv.de am 02.02.2026 

 

Dritte Änderung der Weiterbildungsordnung 

der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern 

Vom 10. Dezember 2025 

 
 
Aufgrund § 23 Abs. 2 Nr. 5 in Verbindung mit § 42 des Heilberufsgesetzes Mecklenburg-Vorpom-

mern vom 22. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 21. Oktober 2024 (GVOBl. M V S. 558, 560) wird die Weiterbildungsordnung der Ärztekam-

mer Mecklenburg-Vorpommern vom 29. Juni 2020 (Ärzteblatt M-V 7/2020 Sonderheft), zuletzt 

geändert durch Satzung vom 20.06.2023 (Ärzteblatt M-V 07/2023, S. 245) wie folgt geändert: 

 
 

Artikel 1 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:  
 
a) Unter „Abschnitt C Zusatz-Weiterbildungen“ wird nach der Angabe „15. Zusatz-Weiterbildung 
Immunologie“ die Angabe „16. Zusatz-Weiterbildung Infektiologie“ eingefügt. 
 
b) Unter „Abschnitt C Zusatz-Weiterbildungen“ werden die bisherigen Nummerierungen „16.“ bis 
„50.“ durch die Nummerierungen „17.“ bis „51.“ ersetzt. 
 
 
2. Abschnitt C Nummer 16 „Zusatz-Weiterbildung Infektiologie“ NEU 

a) In Abschnitt C Zusatz-Weiterbildungen wird nach „15. Zusatz-Weiterbildung Immunologie“ die 

Qualifikation „16. Zusatz-Weiterbildung Infektiologie“ eingefügt:  

 
„16. Zusatz-Weiterbildung Infektiologie 

Die Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Infektiologie sind integraler Bestandteil der Weiterbildung zum Facharzt für Innere 
Medizin und Infektiologie. 

 

Definition  Die Zusatz-Weiterbildung Infektiologie umfasst in Ergänzung zu einer Facharztkompetenz 
die Vorbeugung, Erkennung und Behandlung erregerbedingter Erkrankungen sowie die in-
terdisziplinäre Beratung bei Fragen, die Infektionskrankheiten oder deren Ausschluss be-
treffen. 

Mindestanforderun-
gen gemäß 
§ 11 MWBO 

- Facharztanerkennung in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung oder in 
Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie oder in Hygiene und Umweltmedi-
zin 

und zusätzlich 
- 12 Monate Infektiologie unter Befugnis an Weiterbildungsstätten 
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Weiterbildungsinhalte der Zusatz-Weiterbildung 

Kognitive und Methodenkompetenz 
Kenntnisse 

Handlungskompetenz 
Erfahrungen und Fertigkeiten 

Richtzahl 

Infektionsprävention und Infektionsschutz 

Individuelle und öffentliche Infektionsprävention, 
Prävention der Übertragung infektiöser Erreger 

  

 Meldung und Dokumentation von Infektionen/In-
fektionsketten, Mitwirkung bei infektionsepidemio-
logischen Erhebungen und bei Präventionsplanun-
gen 

 

Impfprophylaxe einschließlich Impf-Empfehlungen 
und Impfpläne, aktive und passive Immunisierung 

  

Nosokomiale Infektionen 

Screening und Dekolonisation von Infektionserre-
gern einschließlich multiresistenter Erreger 

  

 Behandlung nosokomialer Infektionen   

 Behandlung von Patienten mit Infektionen durch 
multiresistente Erreger, Meldung und Maßnahmen 
zur Übertragungsprävention, Dokumentation von 
Übertragungen und Management von Ausbrüchen 

 

Infektionsdiagnostik 

Pathomechanismen und Epidemiologie von Bakte-
rien, Pilzen, Parasiten, Viren und anderen infektiö-
sen Agenzien einschließlich ihres lokalisations- 
und krankheitsspezifischen Erregerspektrums 

  

Unterscheidung zwischen Kolonisation und Infek-
tion 

  

Erregerspezifische Prä- und Postanalytik   

 Indikationsstellung zu diagnostischen und differen-
tialdiagnostischen Verfahren sowie Auswahl ge-
eigneter Untersuchungsmaterialien 

 

Verfahren der mikrobiologischen und virologi-
schen Diagnostik, insbesondere zur Identifizierung 
und Empfindlichkeitstestung 

  

 Interpretation von Untersuchungsergebnissen  

 Indikationsstellung und Befundinterpretation bild-
gebender Verfahren bei Infektionskrankheiten  

 

Antiinfektive Prophylaxe/Therapie 

Pharmakologie, Pharmakokinetik und Pharmako-
dynamik, Wirkungsspektrum, Resistenzentwick-
lung, Nebenwirkungen und Interaktionen von Anti-
infektiva 

  

 Therapieempfehlung, Indikationsstellung sowie 
Auswahl, Dosierung, Therapiedauer und Applika-
tion von Antiinfektiva 

 

 Bewertung von Konzentrationsmessungen von 
Antiinfektiva in Körperflüssigkeiten 

 

Interpretation von Resistenzstatistiken   

 Bewertung von Resistenztests im klinischen Kon-
text 
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Perioperative antibiotische Prophylaxe   

Antibiotic Stewardship (ABS) 

Prinzipien und Methoden von Antibiotic-Stewards-
hip, Nebeneffekte der antiinfektiven Therapie und 
deren Prävention 

  

 Bewertung des Antiinfektiva-Verbrauchs  

 Anwendung der Empfehlungen zur Verordnung 
von Antiinfektiva 

 

 Teilnahme am fachübergreifenden Antibiotic-Ste-
wardship-Team 

 

Infektiologische Notfälle  

Akute lebensbedrohliche Infektionen und infektio-
logische Notfälle 

  

 Beurteilung des Schweregrads von Infektionen  

 Erkennung von Infektionen mit hoher Kontagiosität  

 Therapie der Sepsis, auch in interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit 

 

Systemische und Organ-Infektionen 

Epidemiologie, Vorbeugung, Pathophysiologie, 
Symptomatik, Erregerspektrum, operative und an-
timikrobielle Strategien, Wundbehandlung, opera-
tive und interventionelle Fokuskontrolle von Infek-
tionskrankheiten  

  

 Interdisziplinäre infektiologische Beratung zu Diffe-
rentialdiagnostik und Therapieoptionen systemi-
scher und Organ-Infektionen einschließlich der 
Mitwirkung bei der Erstellung von Behandlungsplä-
nen (infektiologischer Konsiliarservice) in Fällen 

100 

Stufendiagnostik, Differentialdiagnose und Thera-
pieoptionen bei  

  

- Blutstrominfektionen   

- Infektionen der Lunge, der Pleura und der 
oberen Atemwege 

  

- kardiovaskulären Infektionen   

- Harnwegs- und Niereninfektionen   

- abdominellen und gastrointestinalen Infektio-
nen 

  

- Hepatitis   

- Infektionen und Infektionsprophylaxe bei Im-
mundefekten und bei erworbener Immundefi-
zienz 

  

- HIV-Infektionen und ihren Komplikationen   

- Infektionen des Nervensystems, parainfekti-
öse neurologische Manifestationen 

  

- Infektionen der Knochen und Gelenke    

- Haut- und Weichgewebeinfektionen   

- postoperative Wundinfektionen   

- Fremdkörper-assoziierte Infektionen   

- Fieber unklarer Genese   
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“ 

b) In Abschnitt C Zusatz-Weiterbildungen werden die bisherigen Nummerierungen „16.“ bis „50.“ 

zu „17.“ bis „51.“ 

 

3. Abschnitt C Nummer 19 „Zusatz-Weiterbildung Klinische Akut- und Notfallmedizin“ 

 
In „Abschnitt C 19. Zusatz-Weiterbildung Klinische Akut- und Notfallmedizin“ wird im Block „Spe-

zielle Übergangsbestimmungen“ nach dem dritten Anstrich folgender Satz eingefügt: 

 

„Diese Übergangsbestimmung gilt bis zum 31.12.2026.“ 

 

 

Artikel 2 

 

Die dritte Änderung der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern tritt 

am ersten Tag des auf den Hinweis im Mitteilungsblatt der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpom-

mern gemäß § 23 Absatz 3a Heilberufsgesetz Mecklenburg-Vorpommern folgenden Kalendermo-

nats in Kraft. 

Infektiologische Behandlung 

 Behandlung von schweren und/oder komplikativen 
infektiologischen, fachspezifischen Erkrankungen 

 

 Behandlung opportunistischer Infektionen ein-
schließlich Beherrschen der Infektionskomplikatio-
nen im Rahmen einer Immundefizienz 

 

Mykobakteriosen und parasitäre Erkrankungen   

 Behandlung von Pilzinfektionen   

 Behandlung ambulant erworbener und nosokomia-
ler System- und Organinfektionen bei schweren 
Verläufen 

 

 Behandlung fremdkörper-assoziierter Infektionen  

 Mitbehandlung von intensivpflichtigen Patienten 
mit schweren Infektionskrankheiten einschließlich 
Sepsis und septischem Schock 

 

 Langzeitbehandlung von Patienten mit chroni-
schen Infektionen 

 

Infektionen bei besonderen Patientengruppen 

Infektionen bei pädiatrischen und geriatrischen Pa-
tienten sowie während der Schwangerschaft  

  

Infektionen bei Patienten mit chronischen Erkran-
kungen wie Diabetes, Nieren-, Leberinsuffizienz 

  

Infektionen bei Reisenden und Tropenrückkehrern   

Sexuell übertragbare Infektionen   
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Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport Mecklenburg-Vorpommern hat mit 

Schreiben vom 15.01.2026 die von der Kammerversammlung der Ärztekammer Mecklen-

burg-Vorpommern am 22.11.2025 beschlossene dritte Änderung der Weiterbildungsord-

nung der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 23 Absatz 2 Nr. 5 des Heil-

berufsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 22. Januar 1993, zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Oktober 2024 (GVOBl. M V S. 558, 560) genehmigt.  

 

Ausgefertigt, Rostock, 10. Dezember 2025 

 

gez. Dr. med. Jens Placke 

Präsident der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern 


